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In der gesamten Bundesrepublik Deutschland bestehen in Bezug auf Promillegrenzen im Straßen-
verkehr einheitliche Regelungen und Sanktionsmöglichkeiten. Nachfolgend sollen diese über-
blicksartig dargestellt werden. 

Nach § 24a Abs. 1 StVG handelt ordnungswidrig, wer im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, 
obwohl er 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im 
Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkon-
zentration führt. Nach § 24a Abs. 4 StVG kann diese Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis 
zu dreitausend Euro geahndet werden. Nach § 25 Abs. 1 StVG ist in der Regel auch ein Fahrver-
bot anzuordnen. Zudem erfolgt eine Eintragung im Fahreignungsregister (vgl. § 28 Abs. 3 Nr. 2 
StVG). Die Höhe der Geldbuße sowie die Dauer des Fahrverbots ist davon abhängig, ob es sich 
um Erst- oder Wiederholungstäter handelt (vgl. Nr. 241 BKatV). 

Demgegenüber wird nach § 316 Abs. 1 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft, wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer 
Getränke nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Sofern alkoholtypische Ausfaller-
scheinungen (z.B. allgemein regelwidrige Fahrweise, Schlangenlinienfahrt, alkoholtypischer Un-
fall) hinzukommen, wird dies bereits bei geringeren Promillewerten (ab etwa 0,3 Promille, der 
Grenze zur sog. relativen Fahruntüchtigkeit beim Führen eines Kraftfahrzeuges) angenommen 
(vgl. Pegel, Rn. 61). Ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille für Kraftfahrzeugführer 
(1,6. Promille bei Fahrradfahrern) wird auch ohne das Hinzukommen von Ausfallerscheinungen 
davon ausgegangen, dass ein Fahrzeug nicht mehr sicher geführt werden kann, sog. absolute 
Fahruntüchtigkeit (vgl. BGH). Sofern bei der Trunkenheitsfahrt Leib oder Leben eines anderen 
Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet werden, wird dies nach § 315c 
Abs. 1 Nr. 1 a StGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

Die Höhe einer etwaigen Geldstrafe bestimmt das Gericht jeweils unter Berücksichtigung der per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters (vgl. § 40 StGB). Zudem wird bei den o.g. 
Straftatbeständen die Fahrerlaubnis entzogen und gleichzeitig eine Sperrfrist verhängt. Diese 
kann von 6 Monaten bis zu 5 Jahren oder sogar dauerhaft angeordnet werden (vgl. § 69 Abs. 2 Nr. 
2 StGB i.V.m. § 69a Abs. 1 StGB). Vor Ablauf der Sperrfrist darf keine neue Fahrerlaubnis erteilt 
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werden. Ab 1,6 Promille ist vor einer etwaigen Neuerteilung zudem eine medizinisch-psycholo-
gische Untersuchung (MPU) vorgeschrieben, ebenso bei wiederholten Trunkenheitsfahrten (vgl. 
§ 13 Nr. 2b, c FeV). 
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– StVG: Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zu-
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